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Reithinger GmbH & Co. KG: Reaktionen auf kritische Fragen der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleitungsaufsicht (BaFin) 
 
Während die Reithinger Bank verlautbaren lässt, dass sie auf die aktuelle Kritik der BaFin bereits 
reagiert hätte, berichtet das Handelsblatt in seiner Ausgabe vom 20. Juli 2006, dass von 
Befürchtungen um das Bankhaus in Finanzkreisen die Rede sei. 
 
So seien nach Mitteilung des Bankhauses die Geschäftsanteile des ehemaligen Gesellschafters 
Thannhuber auf einen Treuhänder, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Janka, 
übergegangen. In die Geschäftsführung sei Herbert Sternberg inzwischen berufen worden. 
Hierdurch habe eine Entflechtung stattgefunden. 
 
Wenn – laut Handelsblatt – von Befürchtungen gesprochen werde, so sei dieses von Herrn 
Sternberg aus der Geschäftsführung als „dummes Zeug“ bezeichnet worden, führt der zitierte 
Zeitungsartikel aus. 
 
Nach Informationen des Handelsblattes war bereits 2003 das Institut aus dem Baden-
Württembergischen Bankenverband ausgeschlossen worden. Der Grund: mehrfache Verstöße 
gegen Auflagen des Prüfverbandes sowie die Weigerung, sich prüfen zu lassen. Die Privatbank 
Reithinger hatte vergeblich dagegen geklagt.  
 
Nicht ganz frei von Kritik sei nach Ansicht der Wirtschaftszeitung die Geschäftspolitik der Bank, 
weil sie 2003 mit der C + H Bank verschmolzen sei. Auch im Vorstand der C + H Bank saß Herr 
Thannhuber. Die C + H Bank wiederum habe mit eben diesem Herrn Thannhuber als damaligen 
Chef der Deutsche Beamten Vorsorgefonds (DVBI) zusammen gearbeitet und den nicht immer 
erfolgreich geführten Fonds mit Krediten versorgt.  
 
Die Privatbank war auch im Jahre 2005 ins Visier der BaFin geraten, weil sie Geschäfte mit dem 
Multi Advisor Fund I tätigte, der zeitweise vom Markt genommen werden musste. 
 
Quelle: Pressemitteilung der Privatbank Reithinger (o.D.) und Handelsblatt vom 20. Juli 2006 
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Hinweis auf weitere Dokumente / Berichte auf www.kapital-rechtinfo.de:  
 
:: Reithinger GmbH & Co. KG: Post von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) an die Privatbank 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtinfo/archiv/texte_r/Reithinger_Post_von_der_BaFin.shtml?navid=2  
 
:: IFF AG Zukunftsunternehmen für Investment, Fonds, Finanzen i. G. und Ravena Finanz 
Management AG: Bundesaufsichtsamt untersagt Geschäftsbetrieb 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtinfo/archiv/texte_i/IFF_AG_Zukunftsunternehmen_fuer_Investment_Fonds_Finanzen_i_G_un
d_Ravena_Finanz_Management_AG_Bundesaufsichtsamt_untersagt_Geschaeftsbetrieb.shtml  
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